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Переклад з української мови на німецьку мову
Übersetzung aus dem Ukrainischen ins Deutsche

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112489341
Fallkategorie-Nr
757/32671/17-z
: Zivilsachen (ab 01.01.2019); 
Fälle von Gerichtsverfahren; 
Fälle in Streitigkeiten über geistige Eigentumsrechte, 
darunter:; bezüglich der Marke (eine Marke für Waren und Dienstleistungen).
Vom Gericht übermittelt: keine Angabe. Registriert: 29.07.2023. Veröffentlicht: 31.07.2023.
Datum des Inkrafttretens: 17.07.2023
Nummer des Gerichtsverfahrens: nicht ermittelt

0. <Staatswappen der Ukraine>

URTEIL
IM NAMEN DER UKRAINE
                                                                                                                                             17. Juli 2023, Kiew
                                                                                                                                   Fall Nr. 757/32671/17-z
                                                                                               Berufungsverfahren Nr. 22-z/824/4696/2023

Berufungsgericht Kiew, bestehend aus Richtergremium der Gerichtskammer für die Prüfung von Zivilsachen: Berichterstatterin: Sokolova V.V. Richter: Polishchuk N.V., Shkorina O.I. unter Beteiligung des Sekretärs Fedorchuk Ya.S.
In einer öffentlichen Sitzung wurde die Berufung von Gerriet Harms gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts Petschersk in Kiew geprüft, die unter dem Vorsitz des Richters V.V. Pidpaly am 24. November 2020 in Kiew erlassen wurde. Das Datum des vollständigen Wortlauts der Entscheidung ist nicht angegeben. Im Fall der Klage des Forest Stewardship Council 
gegen Gerriet Harms, 
gegen das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine, dessen Rechtsnachfolger die staatliche Organisation „Ukrainisches Nationalamt für geistiges Eigentum und Innovation“ ist, 
über die vorzeitige Beendigung des Zertifikats und der Verpflichtung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, hat wird
                                                                               FESTGESTELLT 
Im Juni 2017 legte der Forest Stewardship Council A.C. mit der oben genannten Klage beim Gericht erster Instanz ein und beantragte:
· die Gültigkeit des Zertifikats der Ukraine für das Waren- und Dienstleistungszeichen Nr. 176574vorzeitig vollständig zu beenden;
· das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine zu verpflichten, im offiziellen Bulletin „Gewerbliches Eigentum“ über die vorzeitige Beendigung des Zertifikats der Ukraine für die Marke für Waren und Dienstleistungen Nr. 176574vollständig zu informieren
· und ueber vorzeitige Beendigung des Zertifikats der Ukraine für Waren und Dienstleistungen Nr. 176574im vollen Umfang entsprechende Änderungen am staatlichen Register der Zertifikate der Ukraine für Waren und Dienstleistungen vorzunehmen.
Die Ansprüche werden dadurch begründet, dass der Beklagte Gerriet Harms Inhaber des ukrainischen Zertifikats Nr. 176574 für die Waren- und Dienstleistungsmarke „FSC“ vom 25. September 2013 ist. Die Marke für Waren und Dienstleistungen ist für die Waren 19, 31, 35 der Nizza Klasse eingetragen. Allerdings habe der Beklagte Gerriet Harms in den letzten drei Jahren die Marke für Waren und Dienstleistungen „FSC“ nicht verwendet, gemäß dem Zertifikat der Ukraine Nr. 176574 in einer Weise, die als Verwendung einer Marke laut dem Gesetz der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“ anerkannt ist.
Der Kläger weist darauf hin, dass das Vorhandensein eines eingetragenen Zeichens gemäß Zertifikat Nr. 176574 ein Hindernis für den Kläger darstellt, ein ähnliches bzw. identisches Zeichen zu registrieren und weiter zu verwenden. Daher beabsichtigt der Kläger mit der Einreichung einer Klage in diesem Fall, sein berechtigtes Interesse am Erwerb der geistigen Eigentumsrechte an der Marke für Waren und Dienstleistungen „FSC“ und deren weitere Nutzung auf dem Territorium der Ukraine zu schützen.
Mit der Entscheidung des Bezirksgerichts Pechersk in Kiew vom 24. November 2020 wurde der Klage des Forest Stewardship Council gegen Gerriet Harms und dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine, wegen vorzeitiger Beendigung des Zertifikats und der Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, stattgegeben.
Die Gültigkeit des Zertifikats der Ukraine für die Waren- und Dienstleistungsmarke Nr. 176574 wurde vorzeitig beendet.
Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine wurde verpflichtet, im offiziellen Bulletin „Gewerbliches Eigentum“ über die vorzeitige Beendigung des Zertifikats der Ukraine für die Marke für Waren und Dienstleistungen Nr. 176574 vollständig zu informieren.
Bei vorzeitiger Beendigung des Zertifikats der Ukraine für Waren und Dienstleistungen Nr. 176574
· in vollem Umfang entsprechende Änderungen am staatlichen Register der Zertifikate der Ukraine für Zeichen für Waren und Dienstleistungen vorzunehmen und von Gerriet Harms zugunsten von Forest Stewardship Council A.S. Gerichtsgebühr in Höhe von 1600 UAH einzufordern
· von dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine zugunsten des Forest Stewardship Council A.S.. eine Gerichtsgebühr in Höhe von 1600 UAH einzufordern.
Begründet wird die Entscheidung des Gerichts damit, dass die Waren- und Dienstleistungsmarke gemäß Zertifikat Nr. 176574 für folgende Waren eingetragen ist, deren Liste recht umfangreich ist und sich nicht auf die Herstellung von Waren aus Robinienholz beschränkt. Somit bestehen für Gerriet Harms keine Hindernisse bei der Verwendung der Marke für Waren und Dienstleistungen für Waren der Klasse 31 aufgrund von Einfuhrbeschränkungen oder anderen gesetzlich festgelegten Anforderungen an Waren und Dienstleistungen. Der Nachweis triftiger Gründe für die Nichtbenutzung der Marke gemäß Zertifikat Nr. 176574 für Waren der Klasse 19 und Dienstleistungen der Klasse 35 wurde von der Beklagten dem Gericht nicht vorgelegt.
Der Angeklagte Gerriet Harms, sein Vertreter Rechtsanwalt Pakharenko O.V., war mit der genannten Entscheidung des Gerichts nicht einverstanden. Es wurde Berufung eingelegt.
In der Berufung weist der Vertreter des Beklagten darauf hin, dass die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts nicht den tatsächlichen Umständen des Falles entspreche: 
· mit einer unvollständigen Klärung der für den Fall relevanten Umstände, und unbewiesenen Umständen, die für den Fall relevant sind.
· die Widersprüchlichkeit der in der Entscheidung des Gerichts erster Instanz dargelegten Schlussfolgerungen. 
· die Umstände des Falles sowie die fehlerhafte Anwendung und Verletzung materieller und verfahrensrechtlicher Normen, 
Die Entscheidung soll unter Berücksichtigung des Folgenden storniert werden.
In den zwischen den Parteien entstandenen Rechtsbeziehungen gelten die Bestimmungen des Artikels 198 des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine einerseits und der Europäischen Union, der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits. Es kommt das Abkommen zur Anwendung (im Folgenden „Assoziierungsabkommen“), das eine fünfjährige Frist für die Beendigung einer Marke für den Fall festlegt, dass die Marke nicht genutzt wird. Da die in Artikel 198 des Assoziierungsabkommens vorgesehene fünfjährige Nichtbenutzungsfrist der Marke, die für die Einreichung einer Klage zwingend erforderlich ist, nicht abgelaufen ist und somit im Laufe des Verfahrens nicht nachgewiesen wurde, dass die Nichtbenutzung abgelaufen ist. Die Schlussfolgerung des erstinstanzlichen Gerichts zur vorzeitigen Beendigung der Bescheinigung entspricht nicht den Anforderungen der geltenden Gesetzgebung.
Außerdem gibt der Vertreter des Beklagten an, dass der Inhaber des ukrainischen Zertifikats Nr. 176574 für das Zeichen „FSC“ zwei Lizenzverträge mit Einwohnern der Ukraine für die Nutzung des angegebenen Zeichens abgeschlossen hat. Er hat Produkte aus Robinie (Akazie) bestellt von einem ukrainischen Lieferanten, die dargelegten Umstände wurden jedoch vom Gericht ignoriert.
Das registrierte Zeichen gemäß dem Zertifikat der Ukraine Nr. 176574 ist für den Eigentümer erforderlich, um Produkte zu kennzeichnen, die in der Ukraine hergestellt und ins Ausland exportiert werden. Allerdings gab es zum Zeitpunkt der Verhandlung vor dem erstinstanzlichen Gericht eine Reihe von Beschränkungen und Verboten im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Holz und Nutzholz ins Ausland. Die Ausfuhr bestimmter Baumarten, bei denen es sich um Waren handelt, für die die Marke des Beklagten eingetragen ist, ist gesetzlich verboten. Sie beruht auf der Wirkung der Bestimmungen des Gesetzes der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“. des Zertifikats Nr. 176574. Die Marke „FSC“ kann nicht vorzeitig beendet werden, da die Nichtbenutzung der Marke durch den Beklagten ausschließlich auf gesetzlichen Verboten beruhte, die nicht vom Willen des Inhabers des Zertifikats abhängen.
Auf dieser Grundlage wird beantragt, die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts aufzuheben und eine neue Entscheidung zu treffen, mit der die Klage abgewiesen werden.
Als Reaktion auf die Berufung antwortete der Vertreter des Forest Stewardship Council – Rechtsanwalt Padokh O.I. und weist darauf hin, dass die Bestimmungen des Gesetzes der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“ anzuwenden sind, das den Zeitraum der Nichtbenutzung der Marke für Waren und Dienstleistungen ohne triftigen Grund für alle im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung der Bescheinigung festlegt. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage am 9. Juni 2017 konnten die Normen des Assoziierungsabkommens in der Ukraine nicht als Normen mit unmittelbarer Wirkung angewendet werden, da sie im Widerspruch zu Art. 8 der Verfassung der Ukraine steht. Es wurde das Abkommen nicht Teil der nationalen Gesetzgebung, da es sich nicht um einen gültigen internationalen Vertrag handelte (das Abkommen trat erst am 1. September 2017 in Kraft). Darüber hinaus waren die Bestimmungen des Assoziierungsabkommens zum Zeitpunkt der Einreichung der Klage am 9. Juni 2017 noch nicht in die geltende nationale Gesetzgebung umgesetzt. Unter diesen Bedingungen war das Assoziierungsabkommen mit Stand vom 9. Juni 2017 nicht Teil der nationalen Gesetzgebung im Sinne des Gesetzes der Ukraine „Über internationale Verträge in der Ukraine“ und die aktuelle nationale Gesetzgebung enthielt andere Bedingungen als die darin festgelegte Vereinbarung.
Die vom Beklagten vor dem erstinstanzlichen Gericht vorgelegten Beweise zur Bestätigung der Nutzung der umstrittenen Marke enthalten zahlreiche Widersprüche und beweisen nicht deren tatsächliche Nutzung. Lediglich der Abschluss von Lizenzverträgen kann nicht als Nutzung der umstrittenen Marke angesehen werden. Darüber hinaus sind die vom Beklagten vorgelegten Verträge entweder nicht von der Gegenpartei, oder von einer unbefugten Person unterzeichnet, die nicht der Eigentümer der umstrittenen Marke ist. Die Bedingung der Definiton von Waren und Dienstleistungen in Lizenzverträgen ist eine unbedingte Grundlage für die Anerkennung solcher Verträge 
Der Beklagte hat keine triftigen Gründe nachgewiesen, die der Nutzung der umstrittenen Marke unabhängig vom Willen des Inhabers des Zertifikats entgegenstehen, da er die Tatsache einer rechtlichen Beschränkung des gesamten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, nicht nachgewiesen hat und insbesondere auf Robinienholz. Darüber hinaus ist der Beklagte nicht auf eine Art der Nutzung der Marke für Waren und Dienstleistungen durch Import und gemäß Teil 4 der Kunst beschränkt. 16 des Markengesetzes hatte das Recht, die umstrittene Marke auf jede im entsprechenden Teil des Artikels angegebene Weise zu verwenden.
Unter diesen Voraussetzungen ist der Kläger davon überzeugt, dass gemäß Art. Artikel 263 der Zivilprozessordnung der Ukraine die Entscheidung des Bezirksgerichts Petschersk der Stadt Kiew vom 24. November 2020 rechtmäßig und begründet ist und in Übereinstimmung mit den Normen des Verfahrensrechts und unter korrekter Anwendung der materiellen Normen erlassen Gesetz.
Der Vertreter des Klägers weist außerdem darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Prüfung des Falles zwischen dem Vertreter des Klägers und dem Kläger eine Vereinbarung über die Gewährung von Rechtsbeistand (Rechtshilfe) geschlossen wurde, wonach der Kläger ein Honorar entrichtet um Rechtsbeistand in dem Fall, der ihm vom Vertreter gewährt wird. Es wird geschätzt, dass sich die Kosten des Klägers für Rechtsbeistand auf 50.000,00 bis 100.000,00 UAH belaufen werden.
Im Stadium der Berufungsprüfung des Falles, wurde durch die mündlich ergangene und in das Protokoll der Gerichtssitzung vom 22. Mai 2023 eingetragene Entscheidung des Gerichts, das das beklagte Staatsunternehmen „Ukrainisches Institut für geistiges Eigentum“ ersetzt wurde durch ihren Rechtsnachfolger, die staatliche Organisation „Ukrainisches Nationalamt für geistiges Eigentum und Innovation“), Es wurde die Übertragung von Befugnissen bezüglich der Registrierung von Marken gemäß dem Dekret des Ministerkabinetts der Ukraine 28. Oktober 2022 Nr. 943-r „Einige Fragen der Nationalen Behörde für geistiges Eigentum / Bd. 3 a.s.70-71/. festgestellt
In seiner Antwort auf die Berufung unterstützte UKRNOIVI (Ukrainisches Nationalamt für geistiges Eigentum und Innovation)die Position des Klägers in dem Fall und wies darauf hin, dass bei der Einreichung der Klage beim Gericht der Wortlaut von Teil 4 von Artikel 18 des Gesetzes der Ukraine „Über den Schutz von Rechten an Marken für  „Waren und Dienstleistungen“ angewendet wird, das eine dreijährige Frist vorsah, in der das Zeichen nicht verwendet wurde, was einen ausreichenden Grund für die vorzeitige Beendigung der Gültigkeit des Zertifikats darstellt /Bd.3 S.82-89/.
Bei der Gerichtsverhandlung war der Vertreter des Angeklagten, Rechtsanwalt Dronov I.V., anwesend. Er unterstützte die Argumente der Berufung und forderte, ihr stattzugeben.
Der Vertreter des Klägers, Rechtsanwalt Padokh O.I., erhob Einspruch gegen die Argumente der Berufung und forderte, die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts unverändert zu lassen.
UKRNOIVI hat seinen Vertreter nicht zur Gerichtssitzung entsandt, Zeitpunkt und Ort der Anhörung wurden ordnungsgemäß mitgeteilt, die Gründe für das Nichterscheinen vor Gericht wurden nicht mitgeteilt und in der Antwort wurde ihr Standpunkt zur Berufung dargelegt. Daher gelangte die Jury unter Berufung auf die Bestimmungen von Artikel 372 Teil 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Ukraine zu der Auffassung, dass ihr Nichterscheinen das Berufungsgericht nicht daran hindert, den Fall zu prüfen.
Nach Anhörung des Richterberichts, der Erläuterungen der Teilnehmer der Gerichtsverhandlung und der Prüfung der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit der Gerichtsentscheidung im Rahmen der Berufungsargumente ist die Jury der Ansicht, dass die Berufung auf dieser Grundlage befriedigt werden kann.
Das Gericht stellte fest, dass der Beklagte Gerriet Harms, Inhaber des ukrainischen Zertifikats Nr. 176574 für die Marke für Waren und Dienstleistungen „FSC“ vom 25. September 2013 ist, dass für Waren 19, 31 und Dienstleistungen der Klassen 35 der Internationalen Klassifikation eingetragen ist Waren und Dienstleistungen, was durch einen Auszug aus dem Staatsregister, Zertifikaten für Zeichen für Waren und Dienstleistungen und anderen Materialien von NOIP /Band 1 S.31-65/ bestätigt.
Zur Stützung der Argumente hinsichtlich der Nichtbenutzung der umstrittenen Marke durch die Beklagte Gerriet Harms legte der Kläger folgende Beweise vor:
· eine Kopie des Schreibens des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen der Ukraine vom 7. Dezember 2016 Nr. 8-02-1152-16, in dem es heißt, dass der PERSON_6 keine Genehmigung für die besondere Nutzung natürlicher Pflanzenressourcen erteilt wurde, Gerriet Harms keine Beschränkung der Nutzung natürlicher Pflanzenressourcen von nationaler Bedeutung erhalten hat, die Genehmigung zum Fällen von Bäumen und Sträuchern der PERSON_7 nicht erteilt wurde /Bd.1 S.66-67/
· eine Kopie des Schreibens des Staatsunternehmens „Ukrainisches Institut für geistiges Eigentum“ vom 30. November 2016 Nr. 3127/24, in dem es heißt, zum 30. November 2016 waren im staatlichen Zertifikatsregister der Ukraine für Waren und Dienstleistungen keine Informationen zur Eigentumsübertragung und Erteilung von Lizenzen zur Nutzung der Marke für Waren und Dienstleistungen gemäß dem ukrainischen Zertifikat Nr. 176574 eingetragen /Bd.1 S.68

· Kopien der Schreiben der Staatlichen Forstbehörde der Ukraine vom 7. Februar 2017 Nr. 02-19/658-17 und Nr. 02-19/659-17, aus denen hervorgeht, dass die Staatliche Forstbehörde hat nicht im Namen von Gerriet Harms getan, die im Antrag des Anwalts des Klägers genannten Genehmigungen auzusstellen und die Waldzertifizierung unter der Bezeichnung „INFORMATION_1“ im Namen von Gerriet Harms nicht durchgeführt wurde /Bd.1 S.69-73/;
· eine Kopie des Schreibens des Warennummerierungsverbandes der Ukraine „JS1 Ukraine“ vom 1. Dezember 2016 Nr. 241/01, wonach im Register des Vereins „JS1 Ukraine“ mit Stand vom 1. Dezember 2016  keine Einträge aus dem Zeitraum 2012-2016 enthalten sind über die Rohstoffpositionen von Sub-Wirtschaftssubjekten – assoziierte Mitglieder des Verbandes „JS1 Ukraine“, der Bauholz vertritt; behandeltes Bauholz; Schnittholz; Industrieholz (für den Haushaltsbedarf); Furnierholz; Holz, teilweise bearbeitet, einschichtiges Holzsperrholz; Holzbretter (Paneel, Verkleidung, Boden); Holzspäne; Holzprodukte; Baum; Baumstämme; rohes Holz; ungesägtes Holz; landwirtschaftliche, gärtnerische und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und in deren Namen das Wortelement „INFORMATION_1“ enthalten ist. Dies bedeutet, dass der Verein „GS1 Ukraine“ im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis zum 1. Dezember 2016 Waren der angegebenen Typen, deren Namen die Wortelemente „INFORMATION_1“ enthalten, im GS1-System keine Identifikationsnummern zugewiesen hat. /Bd.1 S.74,75/;
· eine Kopie des Schreibens des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine vom 1. Dezember 2016 Nr. 3433-08/38883-09, wonach keine Konformitätsbescheinigungen für Produkte mit der Kennzeichnung „INFORMATION_1“ im Namen an Gerriet Harms im Register des staatlichen Zertifizierungssystems / /Bd.1 S.76-78/ registriert sind;
· eine Kopie des Schreibens des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine vom 1. Dezember 2016 Nr. 3433-08/38890-09, wonach Informationen zu Konformitätsbescheinigungen für Produkte mit der Bezeichnung „INFORMATION_1“ im Register des staatlichen Zertifizierungssystems fehlen / Band 1 S. 79-81/;
· eine Kopie des Schreibens des Staatlichen Dienstes der Ukraine für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz vom 2. Dezember 2016 Nr. 602-123-12/23780, wonach der Staatliche Produktions- und Verbraucherdienst die Schlussfolgerungen für Sanitär-epidemiologische Untersuchung von Rohstoffen und Produkten ausländischer Produktion im Namen von Gerriet Harms, deren Name und Verpackungen die Bezeichnung „INFORMATION_1“ enthalten, nicht ausgestellt hat /Bd.1 S.82-83/.
Der Kläger legte außerdem eine Kopie der Entscheidung des staatlichen Dienstes für geistiges Eigentum vom 11. Januar 2017 über die Registrierung des Vertrags über das Recht des Autors an dem Werk vor – die Zeichnung „FSC“, wonach die Rechte des Autors auf das Werk an Kläger übertragen wurden /Bd.1 S.84/
Der Vertreter von Gerriet Harms – Rechtsanwalt Voikov A.P. hat, um die Verwendung der umstrittenen Marke für Waren und Dienstleistungen auf dem Territorium der Ukraine zu bestätigen, folgende Kopien vorgelegt:
· Lizenzvereinbarungen über die schriftliche und grafische Nutzung des Zeichens „FSC“ (das Bild des Zeichens ist im Vertrag enthalten) zwischen dem Beklagten Gerriet Harms und dem Einzelunternehmer PERSON 10 (Lizenznehmer). Gemäß dieser Vereinbarung wird dem Lizenznehmer das Recht gewährt, das Zeichen in kommerziellen Vereinbarungen über von ihm hergestellte oder vertriebene Holzprodukte zu verwenden. Die Marke wird bei der Kennzeichnung von Holzprodukten und in der Korrespondenz mit anderen Geschäftspartnern und Kunden des Lizenznehmers verwendet /Bd.1 S..208-21/;
· Lizenzvereinbarung über die schriftliche und grafische Nutzung der Marke „FSC“ (das Bild der Marke ist im Vertrag enthalten) zwischen der Beklagten Gerriet Harms und dem Privatunternehmen „Vimar-Trade“ (Lizenznehmer). Gemäß dieser Vereinbarung wird dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt, die Marke im kommerziellen Verkehr für die von ihm hergestellten oder vertriebenen Holzprodukte zu nutzen. Die Marke wird bei der Kennzeichnung von Holzprodukten und in der Korrespondenz mit anderen Geschäftspartnern und Kunden des Lizenznehmers verwendet /Bd.1 S.217-222/;
· Lizenzvertrag (in Übersetzung) zwischen dem Beklagten Gerriet Harms und dem Privatunternehmen „Vimar-Trade“, (Lizenznehmer). Gemäß dieser Vereinbarung wird dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt, das Zeichen „FSC“ zu verwenden. mit einem Nachtrag in Handelsverträgen über Holzprodukte, die von ihm erstellt oder vertrieben werden. Die Verwendung der Marke erfolgt bei der Kennzeichnung von Holzprodukten und im Schriftverkehr mit anderen Geschäftspartnern und Kunden des Lizenznehmers. Die Marke ist weltweit einsetzbar /Bd.1 S.223-225/.
· die EUROBINIA-Bestellung vom 2. April 2016, die bestätigt, dass die Beklagte mit Bestätigung dieser Bestellung Ware aus Robinienholz bei „Vimar-Trade“ PE bestellt hat /Bd. 1 a.s. 226-228/;
· Vertrag Nr. 040416 vom 4. April 2016 zwischen PE „Vimar-Trade“ und Robinia Development DOO, vertreten durch Gerriet Harms, über den Kauf und Verkauf von Produkten /Bd. 1 S.229-238/.
Bei der Prüfung des Falles betonte die Beklagte das Vorliegen von Umständen, die die Verwendung der Marke ungeachtet des Willens des Zertifikatsinhabers verhinderten, insbesondere wurden Beschränkungen und Verbote im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Holz und Holzmaterialien hervorgehoben. Der Beklagte beruft sich auf Art. 2 des Gesetzes der Ukraine „Über die Besonderheiten der staatlichen Regulierung von Wirtschaftssubjekten im Zusammenhang mit dem Verkauf und Export von Holz“ vom 8. September 2005 Nr. 2860-IV, nach dessen Bestimmungen der Export von wertvollem und seltenem Holz erfolgt und den Export von Schnittholz diese Baumarten außerhalb des Zollgebiets der Ukraine verbietet. Unter den für die Ausfuhr außerhalb des Zollgebiets der Ukraine verbotenen Sorten nennt die Beklagte Robinie (im Ukrainischen gestzt: „weiße Akazie“.
Aufgrund der Art. 9 der Verfassung der Ukraine, sind geltende internationale Verträge, die für die Ukraine bindend sind, Teil der nationalen Gesetzgebung der Ukraine.
Gemäß Art. 1 des Gesetzes der Ukraine „Über internationale Verträge der Ukraine“ und Punkt (b) von Artikel 2 des Wiener Übereinkommens über das Recht internationaler Verträge von 1969 ist die Ratifizierung eine der Formen der Zustimmung des Staates (der Ukraine) fuer einen internationalen Vertrag. 
In Übereinstimmung mit anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens:
· Eines der Grundprinzipien staatlicher Tätigkeit im Bereich des Völkerrechts ist die allgemein anerkannte Norm pacta sunt servanda (Vereinbarungen müssen erfüllt werden; Artikel 26);
· Eine Vertragspartei des Übereinkommens kann sich nicht auf die Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts als Entschuldigung für die Nichterfüllung des Vertrags berufen (Artikel 27).

Gemäß Artikel 19 des Gesetzes der Ukraine „Über internationale Verträge der Ukraine“ sind geltende internationale Verträge der Ukraine, deren verbindliche Zustimmung die Werchowna Rada der Ukraine erteilt hat, Teil der nationalen Gesetzgebung und werden entsprechend angewendet für die Normen der nationalen Gesetzgebung. Wenn der internationale Vertrag der Ukraine, der nach dem festgelegten Verfahren in Kraft getreten ist, andere Regeln als die im entsprechenden Gesetz der Ukraine vorgesehenen festlegt, gelten die Regeln des internationalen Vertrags.
Artikel 10 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine enthält inhaltlich ähnliche Bestimmungen.
Gemäß den Bestimmungen des Teils. 1, 2, 7 von Artikel 10 der Zivilprozessordnung der Ukraine: 
Das Gericht orientiert sich bei der Prüfung eines Falles am Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Das Gericht verhandelt Fälle im Einklang mit der Verfassung der Ukraine, den Gesetzen der Ukraine und internationalen Verträgen, deren verbindliche Zustimmung die Werchowna Rada der Ukraine erteilt hat. Im Falle der Unvereinbarkeit des Rechtsakts mit dem internationalen Vertrag, dessen Verbindlichkeit die Werchowna Rada der Ukraine zugestimmt hat, wendet das Gericht den internationalen Vertrag der Ukraine an.
Das Assoziierungsabkommen wurde zwischen der Ukraine einerseits und der Europäischen Union, der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im Folgenden: Assoziierungsabkommen) am 21. März und 27. Juni 2014 beschlossen. Es wurde in Brüssel unterzeichnet und am 16. September 2014 von der Ukraine gemäß dem Gesetz der Ukraine „Über die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine“ ratifiziert. Es enthält die folgenden Bestimmungen.
Art. 157 bestehen die Ziele dieses Assoziierungsabkommen insbesondere darin, ein angemessenes und wirksames Schutzniveau für die Rechte des geistigen Eigentums zu erreichen.
Zu den geistigen Eigentumsrechten im Sinne dieser Vereinbarung zählen insbesondere Marken (Artikel 158).
Aufgrund der Art. 198 sehen Parteien vor, dass die Eintragung einer Marke gelöscht werden kann, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht in dem betreffenden Gebiet für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in Gebrauch genommen wurde und keine entsprechenden Gründe für die Nichtnutzung bestehen; Allerdings kann niemand die Löschung der Rechte des Inhabers an der Marke verlangen, wenn in der Zeit zwischen dem Ende der Fünfjahresfrist und der Einreichung des Löschungsantrags die tatsächliche Nutzung der Marke begonnen oder wieder aufgenommen wurde; der Beginn der Nutzung oder deren Verlängerung während des der Widerrufserklärung vorangehenden Dreimonatszeitraums, der unmittelbar nach dem Ende des ununterbrochenen fünfjährigen Zeitraums der Nichtbenutzung begonnen hat, bleibt außer Betracht, wenn die Vorbereitung für den Beginn bzw eine Erneuerung der Nutzung erfolgt nur in Verbindung mit der Tatsache, dass dem Eigentümer die Möglichkeit bekannt ist, einen Löschungsantrag zu stellen.
Eine Marke kann auch dann gelöscht werden, wenn sie nach dem Datum ihrer Eintragung: 
a) durch die Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers allgemein als Bezeichnung im Verkehr der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist; 
b) die Verwendung der Marke durch ihren Inhaber oder mit seiner Genehmigung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, den Verbraucher irrezuführen, insbesondere hinsichtlich der Art, Qualität oder geografischen Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen.
Teil 2 der Art. 497 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine sieht vor, dass die Gültigkeit von Rechten des geistigen Eigentums an einer Marke auf Initiative der Person, der sie gehören, vorzeitig beendet werden kann, wenn dies nicht im Widerspruch zu den Vertragsbedingungen steht, sowie in anderen Fällen gesetzlich vorgesehen.
Gemäß Teil 2.4 der Artikel 16 des Gesetzes der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“ (in der zum Zeitpunkt des umstrittenen Rechtsverhältnisses geänderten Fassung) berechtigt das Zertifikat seinen Inhaber zur Nutzung der Marke und anderer in diesem Gesetz festgelegter Rechte. 
Als Verwendung der Marke gilt Folgendes: 
· Anbringen an einem Produkt, für das die Marke eingetragen ist, 
· an einer Verpackung, die ein solches Produkt enthält, 
· an einem damit verbundenen Zeichen, 
· an einem Etikett, 
· einem Patch, 
· einem Etikett oder einem anderen am Produkt angebrachten Gegenstand, 
· an der Lagerung eines solchen Produkts mit dem angegebenen Anbringen eines Zeichens zum Zweck des Anbietens zum Verkauf, 
· Anbieten zum Verkauf, Verkauf, Import (Import) und Export (Export); 
· die Verwendung beim Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist; 
· seine Verwendung in Geschäftsdokumenten oder in der Werbung und im Internet.
Gemäß Teil 4 der Art. 18 des Gesetzes der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“: Wenn die Marke nicht innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung vollständig oder in Bezug auf einen Teil der im Zertifikat angegebenen Waren und Dienstleistungen in der Ukraine verwendet hat jede Person das Recht, bei Gericht die vorzeitige Beendigung der Gültigkeit des Zertifikats ganz oder teilweise zu beantragen.
Im Sinne dieser Klausel gilt die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des Zertifikats auch als dessen Nutzung durch eine andere Person, die der Kontrolle durch den Inhaber des Zertifikats unterliegt (Teil 5, Artikel 18 dieses Gesetzes).
Der Oberste Gerichtshof hat bereits in seinen Beschlüssen vom 17. Juli 2018 im Fall Nr. 910/14972/17, vom 26. Februar 2019 im Fall Nr. 910/6307/18 vom 4. Juli 2019 und im Fall Nr. 910/6307/18 Nr. 910/4947/18 über die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 198 des Assoziierungsabkommens und Artikel 18 des Gesetzes zur Regelung identischer Rechtsbeziehungen eine Rechtsposition dargelegt.
Der Oberste Gerichtshof wies darauf hin, dass das Assoziierungsabkommen am 27. Juni 2014 unterzeichnet, von der Ukraine am 16. September 2014 ratifiziert und am 1. September 2017 in vollem Umfang in Kraft getreten sei. Gleichzeitig werden seit dem 1. November 2014 die Abschnitte I, II, III, teilweise Abschnitt V, teilweise Abschnitt VII, Anhang XXVI, teilweise Anhang XXVII, Anhänge XXVIII – XXXI, teilweise Anhang XXXII, Anhänge XXXIII – XXXVI, XXXVIII – XLI XLIII und XLIV sowie das Protokoll III vorübergehend angewendet. Ab dem 1. Januar 2016 wird Abschnitt IV vorübergehend angewendet.
Artikel 198 des Assoziierungsabkommens ist in Unterabschnitt 2:„Marken“ von Teil 2: „Standards in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums“, von Kapitel 9: „Geistiges Eigentum“ von Kapitel IV: „Handel und handelsbezogene Fragen“ des genannten Abkommens enthalten.
Der Oberste Gerichtshof vertrat in dem Fall Nr. 910/8180/17 vom Mai 29. 2019 die gleiche Position hinsichtlich der Anwendung des Assoziierungsabkommens im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums.
In den oben genannten Entscheidungen wies der Oberste Gerichtshof auch darauf hin, dass unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 198 des Assoziierungsabkommens die Gültigkeit des Zertifikats der Ukraine (internationale Registrierung der Marke) vorzeitig beendet werden kann, wenn die Marke für Waren und Dienstleistungen gilt, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des Zertifikats (internationale Registrierung) oder ab einem anderen Datum kontinuierlich für einen Teil oder alle im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen verwendet wird.
Eine ähnliche Rechtsposition des Obersten Gerichtshofs ist in den Urteilen des Obersten Gerichtshofs im Fall Nr. 757/34959/18 vom 9. Juni 2021 im Fall Nr. 760/12081/17 vom 24. Februar 2020 im Fall Nr. 761/18983/ 18 vom 19. Januar 2021 und im Fall Nr. 910/5794/20 vom 29. April 2021 dargelegt
Im Beschluss vom 3. Oktober 2022 in der Rechtssache Nr. 760/6362/17 bewertete der Oberste Gerichtshof auch die Argumente der Kassationsbeschwerde zu den fehlerhaften Schlussfolgerungen des Berufungsgerichts zur Anwendung von Artikel 198 des Assoziierungsabkommens , das am 1. September 2017 in Kraft trat, und wies darauf hin, dass dies von der Jury nicht berücksichtigt werden kann, da gemäß Artikel 3 des Gesetzes der Ukraine „Über internationale Verträge der Ukraine“ ein internationaler Vertrag der Ukraine festgelegt wird. Sollten andere Regeln gelten als die in der ukrainischen Gesetzgebung für Markenzeichen vorgesehenen, so gelten die Regeln des internationalen Vertrags. Außerdem wies das Berufungsgericht darauf hin, dass das Assoziierungsabkommen Vorrang vor dem nationalen Recht habe. 
Aus den gegebenen Umständen des Falles geht hervor, dass die umstrittene Waren- und Dienstleistungsmarke Nr. 176574 am 25. September 2013 vom Staatlichen Dienst für geistiges Eigentum der Ukraine registriert wurde.
Dementsprechend ist die im Gesetz der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“ festgelegte dreijährige Frist am 25. September 2016 abgelaufen. Der Ablauf der festgelegten Frist führt jedoch nicht zum Erlöschen der Gültigkeit des Zertifikats. Das Zertifikat definiert seine Gültigkeit bis zum 17. Januar 2023 
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 18 dieses Gesetzes. Kann die Gültigkeit der Bescheinigung durch eine gerichtliche Berufung, d. h. durch eine gerichtliche Entscheidung, vorzeitig beendet werden kann.
Diese Klage wurde laut Stempel der eingehenden Korrespondenz des Gerichts am 9. Juni 2017 beim Gericht eingereicht.
Wie oben bereits erwähnt, gelten ab dem 1. Januar 2016 die Bestimmungen des Kapitels 9 „Geistiges Eigentum“ des Kapitels IV „Handel und Handelsfragen“ des Assoziierungsabkommens zwischen der Ukraine und der Europäischen Union.
Daher sind die Bestimmungen des Artikels 198 des Assoziierungsabkommens in den Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien anzuwenden. Die Gültigkeit umstrittener Zertifikate der Ukraine kann nicht vorzeitig vor dem Ablauf von fünf Jahren beendet werden, wenn die Marke für Waren und Dienstleistungen teilweise oder gar nicht kontinuierlich verwendet wird. Das heißt, das Ende der Fünfjahresfrist für die angefochtenen Zertifikate fällt auf den 12. März 2018, da der Beginn der Frist ab dem Tag nach ihrer Eintragung gerechnet wird.
Somit sind zum Zeitpunkt der Klageeinreichung des Klägers und die von ihm vorgelegten Beweise mit Stand Juni 2017 nicht geeignet, darauf hinzuweisen, dass die Marke innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Eintragung nicht benutzt wurde.
Nach den Normen des Zivilprozessrechts hat eine Person das Recht, beim Gericht den Schutz verletzter, nicht anerkannter oder umstrittener Rechte, Freiheiten oder Interessen anzurufen. Gleichzeitig muss das Gericht feststellen, ob die Rechte, Freiheiten oder Interessen dieser Person verletzt, nicht anerkannt oder bestritten wurden, und je nach Feststellung über die Befriedigung der Ansprüche oder die Verweigerung der Befriedigung entscheiden.
Der materielle und rechtliche Aspekt des Schutzes bürgerlicher Rechte und Interessen besteht in erster Linie darin, herauszufinden, ob eine Person über ein solches Recht oder Interesse verfügt und ob diese verletzt wurden oder ob ihre rechtliche Definition erforderlich war.
In Anbetracht der vorstehenden gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der festgestellten Umstände des Falles kommt die Jury zu dem Schluss, dass die Bestimmungen des Art. 198 des Assoziierungsabkommens die für die Klageerhebung zwingende fünfjährige Nichtbenutzungsfrist der Marke nicht abgelaufen ist und eine solche Nichtbenutzung zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht nachgewiesen wurde. Damist ist dies kein Grund zur Befriedigung der genannten Ansprüche.
Das Vorstehende wurde vom erstinstanzlichen Gericht nicht berücksichtigt, weshalb eine unvollständige Klärung des Sachverhalts vorliegt, ein begründeter Verstoß des erstinstanzlichen Gerichts gegen die Normen des materiellen und verfahrensrechtlichen Rechts zur Aufhebung der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts und zur Annahme einer neuen Entscheidung durch das Berufungsgericht.
Auf der Grundlage von Art. 141 der Zivilprozessordnung der Ukraine unterliegt die Frage der Entschädigung für Gerichtskosten ebenfalls einer Revision, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zwischen erfüllten Ansprüchen und Berufungsansprüchen, wobei bei der Einlegung einer Berufung 4.800,00 UAH an Gerichtskosten anfallen. Rückforderung vom Beklagten zugunsten des Klägers / Bd. 2 S. 201
Geleitet von Art.  367, 374, 376, 381-384 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Ukraine, hat sich das Berufungsgericht
ENTSCHIEDEN
Die Berufung von  Gerriet Harms zufriedenzustellen.
Die Entscheidung des Bezirksgerichts Petschersk in Kiew vom 24. November 2020 wird aufgehoben und eine neue Gerichtsentscheidung getroffen.
Die Ansprüche des Forest Stewardship Council gegen Gerriet Harms, das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine, dessen Rechtsnachfolger die staatliche Organisation „Ukrainisches Nationalamt für geistiges Eigentum und Innovationen“ ist, wegen vorzeitiger Beendigung des Zertifikats und der Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, werden abgewiesen.
Vom Forest Stewardship Council zugunsten von Gerriet Harms ist eine Gerichtsgebühr für die Einreichung einer Berufung in Höhe von 4.800,00 UAH zu erheben.
Kläger: Forest Stewardship Council.
Beklagter: Gerriet Harms.
Der Beschluss tritt ab dem Zeitpunkt seiner Annahme in Kraft, er kann im Kassationsverfahren beim Obersten Gerichtshof innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab dem Datum der vollständigen Gerichtsentscheidung angefochten werden.

Richter-Reporter: V.V. Sokolova
Richter: N.V. Polnischtschuk
               O.I. Schkorina
Der vollständige Wortlaut der Resolution wurde am 28. Juli 2023 erstellt.
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